
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2020 wird uns allen in nicht so guter Erinnerung bleiben, hat 
es doch zu einer nie dagewesenen Einschränkung unseres privaten und 
beruflichen Lebens geführt. Auch in diesem Jahr werden wir noch nicht 
sofort von der Pandemie befreit sein. Wir können aber zuversichtlich 
sein, dass das neue Jahr eine Verbesserung der Situation bringen wird. 
Auch das Versorgungswerk hat für 2021 einige Neuerungen vor- 
gesehen: Wie bereits berichtet, hat die Vertreterversammlung des  
Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen in ihrer Sitzung 
am 16.09.2020 Satzungsänderungen und Änderungen der Wahlord-
nung beschlossen. Diese wurden nunmehr genehmigt.

Starterbeitrag für existenzgründer
Ab dem Jahr 2021 räumt die Satzung die Möglichkeit ein, für das Jahr 
der erstmaligen Ausübung einer selbständigen Tätigkeit (ab Begrün-
dung der Teilnahme am Versorgungswerk) und die folgenden drei Ka-
lenderjahre auf Antrag einen ermäßigten Beitrag in Höhe eines Viertels 
des Regelpflichtbeitrages nach § 15 Abs. 1 der Satzung zu zahlen (sog. 
Starterbeitrag). Gründern soll damit der Beginn der Selbständigkeit  
finanziell erleichtert werden. Sie sollten dabei aber unbedingt beachten, 
dass die Zahlung eines geringeren Beitrages auch zu einer dementspre-
chend geringeren Rentenanwartschaft führt. Freiwillige Mehrzahlungen 
sind daher selbstverständlich auch für diese Teilnehmer möglich.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu gern an Ihre Beraterinnen in 
der Geschäftsstelle.

Online-Wahl erstmals bereits 2021 möglich
Mit der Änderung der Satzung und der Wahlordnung hat die Vertreter-
versammlung den Weg frei gemacht für die Durchführung der nächs-
ten Wahl als kombinierte Brief-Online-Wahl. 

Die geänderte Wahlordnung sieht die Möglichkeit vor, die Wahlen 
zur Vertreterversammlung wie bisher als Briefwahl oder neu, als reine 
Online-Wahl oder als kombinierte Brief-Online-Wahl durchzuführen. 
Der Verwaltungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 11.11.2020 für 
die letztgenannte Variante ausgesprochen und einen entsprechenden 
Beschluss für die kommende Wahl im Jahr 2021 gefasst. 

Alle Teilnehmer*innen sind aufgefordert, sich an den Wahlen zu  
beteiligen – als Wähler oder/und als Kandidat. Nutzen Sie die Gelegen-
heit zur Mitbestimmung bzw. entscheiden Sie mit, wie sich Ihre  
Altersversorgung weiterentwickeln wird! Die Wahl wird im Sommer 
2021 stattfinden. Weitergehende Informationen dazu erhalten Sie 
rechtzeitig persönlich, im DAB und auf der Homepage des Versor-
gungswerkes unter www.vwaks.de. 

Mitgliederportal in Vorbereitung
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Novembersitzung die Einrich-
tung eines Mitgliederportals für die Teilnehmer*innen des Versorgungs-
werkes auf den Weg gebracht. Damit soll die Möglichkeit geschaffen  
werden, sich Renteninformationen und Rentenhochrechnungen künftig 
selbst anzeigen zu lassen. Ebenso werden Änderungen persönlicher  
Angaben der Teilnehmer*innen möglich sein. Grundlage dafür ist das  
Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 
(Onlinezugangsgesetz – OZG). Das Gesetz verpflichtet Bund, Länder und 
Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwal-
tungsportale auch digital anzubieten. Eine wesentliche Voraussetzung 
für die Einrichtung des Mitgliederportals ist die Umstellung der Teilneh-
merverwaltung und der Kapitalanlagen des Versorgungswerkes auf eine 
neue Software, die nunmehr abgeschlossen ist. 

Zu guter Letzt wird sich auch für die Mitarbeiter*innen der Geschäfts-
stelle im kommenden Jahr einiges ändern. Der akute Platzmangel  
wird behoben und das Versorgungswerk im 2. Halbjahr ein eigenes  
Objekt in Dresden/Strehlen beziehen. Wir werden darüber berichten  
und den Einzug dann hoffentlich gemeinsam feiern.

Das Versorgungswerk der Architektenkammer Sachsen wünscht allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches Jahr 2021!

Ines Senftleben
Vorsitzende des Verwaltungsausschusses des
Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen

aktuelles aus dem Versorgungswerk
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Satzungsänderungen

Die ausgefertigten Änderungen der Satzung wer-
den nachfolgend verkündet. Sie treten am Tage 
nach ihrer Veröffentlichung im Deutschen archi-
tektenblatt in Kraft.

§ 6 Abs. 9 Der Verwaltungsausschuss hat folgen-
de aufgaben: 

wird wie folgt ergänzt: j) entscheidung, welches 
der nach der Wahlordnung zulässigen Verfahren 
angewandt wird.

§ 15 Abs. 3 wird neu hinzugefügt: auf antrag ist 
für das Jahr der erstmaligen ausübung der selb-
ständigen Tätigkeit ab Begründung der Teilnah-
me am Versorgungswerk und die folgenden 3 Ka-
lenderjahre nur ein Beitrag in höhe eines Viertels 
des Regelpflichtbeitrages nach abs. 1 zu entrich-
ten.

Die folgenden Absätze werden fortlaufend neu 
nummeriert.

Auf der Homepage des Versorgungs-
werkes www.vwaks.de finden Sie unter 
dem Menüpunkt „Rechtliche Grundlagen“ 
die Satzung mit allen Änderungen als voll-
ständiges Leseexemplar.

Änderungen der Wahlordnung

auf der Grundlage von § 5 abs. 9 Buchst. k) der 
Satzung des Versorgungswerkes der architek-
tenkammer Sachsen vom 25.06.1994 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 01.09.1994 (DaB 
09/94), zuletzt geändert am 11.09.2019 hat die 
Vertreterversammlung des Versorgungswerkes 
der architektenkammer Sachsen am 16.09.2020 
Änderungen der Wahlordnung beschlossen. Sie 
betreffen die Ziffern 1.2., 1.6., 2.4., 3.2.d), 7., 8., 8a, 
und 12.

Die vollständige, geänderte Wahlordnung wird 
nachfolgend verkündet. Sie tritt am Tag nach ih-
rer Veröffentlichung im Deutschen architekten-
blatt in Kraft. Änderungen und ergänzungen sind 
kursiv gedruckt.

Wahlordnung

Für die durch Wahl zu ermittelnden Mitglieder der 
Vertreterversammlung des Versorgungswerks der 
architektenkammer Sachsen vom 26.10.1994, zu-
letzt geändert durch die Fassung vom 16.09.2020 
gemäß Bekanntmachung vom 01.01.2021, DaB Nr. 
01/21, ausgabe Ost – Sachsen, in Kraft getreten am 
02.01.2021.

1. Grundzüge

1.1. Die Mitglieder der Vertreterversammlung des 
Versorgungswerks der architektenkammer Sach-
sen müssen Teilnehmer am Versorgungswerk der 
architektenkammer Sachsen (Versorgungswerk) 
sein. endet die Teilnahme am Versorgungswerk, 
so endet auch die Mitgliedschaft in der Vertreter-
versammlung.

1.2. Die Teilnehmer des Versorgungswerks wählen 
aus ihrer Mitte in unmittelbarer, allgemeiner, frei-
er, gleicher und geheimer Wahl die Mitglieder und 
die Nachfolgemitglieder der Vertreterversamm-
lung für die in § 5 abs. 3 der Satzung festgelegte 
Dauer. Wahlberechtigt ist, wer am 1. Tag des Wahl-
jahres Teilnehmer am Versorgungswerk ist.

Die Wahl kann alternativ ausschließlich online als 
internetbasierte elektronische Wahl, online mit 
ergänzender Briefwahl oder ausschließlich per 
Briefwahl stattfinden. Der Verwaltungsausschuss 
entscheidet innerhalb der laufenden Legislatur-
periode spätestens 6 Monate vor Ablauf der Wahl-
periode, ob die nächste Wahl ausschließlich on-
line, online mit ergänzender Briefwahl oder aus-
schließlich per Briefwahl stattfindet.

1.3. Die Wahl erfolgt getrennt nach den Zuständig-
keitsbereichen der architektenkammern Sachsen, 
Thüringen, Sachsen-anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern. Der Teilnehmer wählt in dem Kammer-
bereich, dem er an dem Tag angehört hat, der sechs 
Kalendermonate vor dem ende der Wahlzeit liegt. 
In diesem Kammerbereich ist er auch wählbar.

Ist ein Teilnehmer Mitglied mehrerer architekten-
kammern nach Satz 1, hat er in dem Zuständig-
keitsbereich derjenigen architektenkammer zu 
wählen, bei der seine Mitgliedschaft die Pflichtteil-
nahme am Versorgungswerk begründet hat. Satz 
3 gilt entsprechend.

Teilnehmer, die keiner dieser vier architektenkam-
mern angehören, wählen in dem Kammerbereich, 
dem sie zuletzt angehört haben.

Teilnehmer, die die praktische Tätigkeit nach Stu-
dienabschluss absolvieren, sind wahlberechtigt, je-
doch nicht wählbar. 

1.4. Die Vertreterversammlung setzt sich zusam-
men aus den gewählten Mitgliedern der vier betei-
ligten architektenkammern. Die anzahl der Mit-
glieder ergibt sich wie folgt:

1.  1 Mitglied pro volle 300 Teilnehmer je 
Kammer und

2.  1 Mitglied pro Kammer unabhängig von 
der Teilnehmerzahl am Versorgungswerk.

Die Feststellung der zugrundeliegenden Teilneh-
merzahl am Versorgungswerk erfolgt zum 1. Tag 
des Wahljahres.

1.5. es wird nach dem höchstzahlverfahren gewählt.
Für je 2 gewählte Mitglieder pro Kammer soll ein 
Nachfolgemitglied gewählt werden.

1.6. Das Wahljahr beginnt zehn Monate vor ablauf 
der Wahlperiode der Vertreterversammlung. Die 
Wahlen zur Vertreterversammlung finden vor Ab-
lauf einer Wahlperiode statt. 

Die Wahl findet spätestens im dritten Monat vor 
ablauf der Wahlperiode der Vertreterversamm-
lung mit einer Frist von drei Wochen statt.

1.7. Die Vertreterversammlung hat spätestens zwei  
Monate nach ablauf der vorhergehenden Wahl-
periode zu ihrer Konstituierung zusammenzutre-
ten. Bis dahin bleibt die bisherige Vertreterver-
sammlung im amt.

2. Wahlvorstand

2.1. Der Verwaltungsausschuss wählt spätestens 
sechs Monate vor ablauf der Wahlperiode der 
Vertreterversammlung mit einfacher Stimmen-
mehrheit den Wahlvorstand zur Leitung und 
Durchführung der Wahl. Der Wahlvorstand be-
steht aus drei Mitgliedern:

– Vorsitzender, Mitglied des Verwaltungs- 
   ausschusses, 
– 1 Vertreter der Geschäftsführung des  
   Versorgungswerks, 
– juristischer Berater des Versorgungswerks.

Mitteilungen zum Versorgungswerk der architektenkammer Sachsen
Die Rechtsaufsichtsbehörde, das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR), hat im Einvernehmen mit dem Sächsischen Staats-
ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) sowie den für die Rechtsaufsicht und die Versicherungsaufsicht zuständigen obersten 
Landesbehörden des Landes Sachsen-Anhalt, des Freistaates Thüringen und des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 02.11.2020, 
AZ 52-2501/13/10-2020/87327, die Beschlüsse der Vertreterversammlung des Versorgungswerkes der Architektenkammer Sachsen vom 
16.09.2020 über die nachfolgenden Änderungen der Satzung und der Wahlordnung genehmigt.
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Für den Vorsitzenden ist ein Stellvertreter zu wäh-
len. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen 
wahlberechtigt und wählbar sein.

Der Wahlvorstand hat seinen Sitz in der Geschäfts-
stelle des Versorgungswerks in Dresden.

2.2. Der Wahlvorstand hat das Wahlgeheimnis zu 
wahren.

2.3. Der Wahlvorstand stellt die Wählerverzeichnis-
se auf, bestimmt Dauer und ende der Frist zur ein-
reichung der Wahlvorschläge, veranlasst die erste, 
Zweite und Dritte Wahlbekanntmachung, fertigt 
und versendet die Wahlunterlagen, bestimmt die 
Wahlzeit sowie den letzten Wahltag, prüft die Wahl-
briefe, entscheidet über die Gültigkeit der Stimmab-
gabe und stellt das Wahlergebnis fest.

2.4. Der Wahlvorstand kann zur Durchführung sei-
ner aufgaben die einrichtungen der Geschäftsstel-
le des Versorgungswerks und im Benehmen mit 
dem Geschäftsführer des Versorgungswerks Mitar-
beiter des Versorgungswerkes als Wahlhelfer in an-
spruch nehmen; diese werden durch den Geschäfts-
führer zur Verschwiegenheit verpflichtet.

2.5. Der Wahlvorstand entscheidet in nichtöffentli-
cher Sitzung mit Stimmenmehrheit. Bei Stimm-ent-
haltung entscheidet der Vorsitzende.

3. Erste Wahlbekanntmachung

3.1. Veröffentlichungen und Bekanntmachungen zur 
Wahl erfolgen im Deutschen architektenblatt.

3.2. Die erste Wahlbekanntmachung enthält

a) angaben über Ort, Dauer und Zeiten der aus-
legung der Wählerverzeichnisse,

b) die aufforderung an die Wahlberechtigten, 
Wahlvorschläge einzureichen sowie die hierfür 
geltende Frist, die mindestens drei Wochen be-
trägt; dabei ist auf die Zahl der in den einzelnen 
Kammerbereichen zu wählenden Mitglieder und 
Nachfolgemitglieder der Vertreterversammlung 
hinzuweisen,

c) den Termin zur Versendung der Wahlunterla-
gen,

d) den Wahlzeitraum,

e) den Termin für die auszählung der Stimmen 
und die Bekanntgabe des Wahlergebnisses so-
wie

f) die Benennung der Frist zur Benachrichtigung 
der gewählten Kandidaten.

3.3. Vor der auslegung der Wählerverzeichnisse teilt 
der Wahlvorstand jedem Wahlberechtigten

a) dessen eintragung in das Wählerverzeichnis,

b) Ort und Dauer der auslegung des Wählerver-
zeichnisses unter angabe der Geschäftszeiten,

c) die Frist für den einspruch wegen Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses und

d) das Datum des letzten Wahltags mit.

3.4. Die Mitteilungen an die Wahlberechtigten erfol-
gen mit einfachem Brief an die zuletzt bekannt ge-
gebene anschrift.

4. Wählerverzeichnis

4.1. Die Wahlberechtigten sind mit Familiennamen, 
Vornamen und Wohn  oder Büroanschrift in alpha-
betischer Reihenfolge mit fortlaufender Nummer 
aufzuführen. Das Wählerverzeichnis enthält ferner 
Spalten für Vermerke über die Teilnahme an der 
Wahl sowie für Berichtigungen und Bemerkungen.

4.2. Die Geschäftsstellen der architektenkammern 
Sachsen, Thüringen, Sachsen-anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern erhalten jeweils mindestens zwei 
Monate vor Beginn der Wahlzeit das ihrem Kam-
merbereich zugeordnete Wählerverzeichnis.

4.3. Das Wählerverzeichnis für den Bereich der ar-
chitektenkammer Sachsen wird sowohl in der Ge-
schäftsstelle des Versorgungswerks als auch in der 
Geschäftsstelle der architektenkammer Sachsen 
zur persönlichen einsichtnahme durch die Wahlbe-
rechtigten ausgelegt. Die Wählerverzeichnisse für 
die Bereiche der architektenkammern Thüringen, 
Sachsen-anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 
werden jeweils in den Geschäftsstellen der archi-
tektenkammern Thüringen, Sachsen-anhalt und 
Mecklenburg-Vorpommern ausgelegt. Die ausle-
gungszeit beträgt vier Wochen.

Die Wählerverzeichnisse dürfen während der aus-
legungszeit nicht vom auslegungsort entfernt wer-
den. Nach Dienstschluss sind sie sorgfältig zu ver-
schließen. Die Wahlberechtigten dürfen die Wäh-
lerverzeichnisse nicht mit Kennzeichnungen 
versehen.

Das Wählerverzeichnis soll während der auslegungs-
zeit ergänzend in einem geschlossenen Bereich der 
Internet-homepage des Versorgungswerkes ein-
sehbar sein.

4.4. Jeder Wahlberechtigte kann beim Wahlvor-
stand einspruch wegen Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses einlegen oder 
sich mit dem einspruch gegen eine fehlerhafte aus-
legung des Wählerverzeichnisses oder eine Behin-
derung bei der einsichtnahme in das Wählerver-
zeichnis wenden. Der einspruch bedarf der Schrift-
form und muss bis zum ende der auslegungsfrist 
bei der Geschäftsstelle des Versorgungswerks ein-
gegangen sein.

Der Wahlvorstand entscheidet binnen einer Woche 
nach ende der auslegungsfrist über den einspruch. 

Richtet sich der einspruch gegen die eintragung ei-
nes Teilnehmers im Wählerverzeichnis, soll dieser 
vor der entscheidung angehört werden. Das Wäh-
lerverzeichnis ist zu berichtigen, wenn der einspruch 
begründet ist. Die entscheidung ist dem einspruchs-
führer und dem Betroffenen unverzüglich mitzutei-
len. Sie ist für die Wahldurchführung endgültig, 
schließt aber die Wahlanfechtung nicht aus.

4.5. Der Wahlvorstand stellt frühestens vier und spä-
testens zwei Wochen vor Beginn der Wahlzeit das 
Wählerverzeichnis für jeden Kammerbereich end-
gültig fest. hinsichtlich der Wahlberechtigung be-
rücksichtigt er die ihm bis dahin schriftlich angezeig-
ten Änderungen, die durch die Beendigung der Mit-
gliedschaft eingetreten sind und berichtigt das 
Wählerverzeichnis entsprechend. Dieses Wähler-
verzeichnis ist endgültig.

Der Wahlvorstand kann offensichtliche Unrichtig-
keiten im Wählerverzeichnis jederzeit beheben, so-
weit diese nicht Gegenstand eines einspruchsver-
fahrens sind. Die Korrektur ist in der Spalte „Bemer-
kungen“ zu erläutern.

5. Wahlvorschläge

5.1. als Vertreter kann vorgeschlagen werden, wer

a) im Wählerverzeichnis eingetragen ist,

b) nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,

c) am 1. Tag des Wahljahres Teilnehmer am Ver-
sorgungswerk ist.

Ziffer 1.3. letzter Satz bleibt unberührt.

5.2. Für einen Wahlvorschlag ist das hierfür vom Ver-
sorgungswerk zur Verfügung gestellte Formular zu 
verwenden. Der Wahlvorschlag muss die Unter-
schrift mindestens eines wahlberechtigten Teilneh-
mers am Versorgungswerk enthalten, bei dem es 
sich nicht um den Kandidaten selbst handelt, der 
die Kandidatur unterstützt. Dem Wahlvorschlag ist 
eine schriftliche erklärung des Bewerbers mit sei-
ner Unterschrift beizufügen, aus der sich ergibt, dass 
er der aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmt 
und dass ihm Umstände, die eine Wählbarkeit aus-
schließen, nicht bekannt sind. Bei der Unterschrift 
ist eine Vertretung ausgeschlossen.

5.3. Wahlvorschläge müssen spätestens um 17:00 
Uhr des letzten Tages der dafür bestimmten Frist 
schriftlich, per Telefax oder als pdf-Datei per e-Mail 
in der Geschäftsstelle des Versorgungswerkes ein-
gegangen sein. Die Vorschläge sind mit einem ein-
gangsstempel zu versehen und müssen den Fami-
liennamen, Vornamen und die Wohn  oder Büroan-
schrift der Bewerber enthalten. Die Mitgliedsnummern 
der Unterzeichner und Bewerber bei der architek-
tenkammer oder deren Versicherungsnummern 
beim Versorgungswerk sind ebenfalls anzugeben. 
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6. Zweite Wahlbekanntmachung

6.1. Der Vorsitzende des Wahlvorstandes hat unver-
züglich zu prüfen, ob der Wahlvorschlag rechtzei-
tig eingegangen und vollständig ist und den Vor-
schriften der Wahlordnung entspricht. Ungültig sind 
Wahlvorschläge, die den Vorschriften dieser Wahl-
ordnung nicht entsprechen.

6.2. Nach ablauf der Vorschlagsfrist entscheidet der 
Wahlvorstand unverzüglich über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Die entscheidung ist für die auf-
stellung der Bewerber endgültig, schließt aber eine 
Wahlanfechtung nicht aus.

6.3. Der Wahlvorstand gibt die zugelassenen Wahl-
vorschläge mit den zugelassenen Bewerbern durch 
die Zweite Wahlbekanntmachung spätestens  
einen Monat vor Beginn der Wahlzeit bekannt.

7. Wahlablauf der Briefwahl

7.1. Nach Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvor-
schläge werden im Falle der Briefwahl für jeden 
Kammerbereich die Unterlagen zur Stimmabgabe 
nach anweisung des Wahlvorstandes gefertigt.

Die Stimmunterlagen bestehen aus

a) dem Stimmzettel, der die Familiennamen, Vor-
namen und Wohn- oder Büroanschriften der zu-
gelassenen Bewerber enthält. Die Reihenfolge 
der Bewerber auf dem Stimmzettel wird durch 
Los bestimmt. Der Wahlvorstand führt hierzu ein 
Losverfahren durch. Die Stimmzettel für die ver-
schiedenen Kammerbereiche müssen verschie-
dene Farben haben,

b) einem verschließbaren Wahlumschlag mit der 
aufschrift „Stimmzettelumschlag“ und

c) einem größeren Rücksendeumschlag mit Wahl-
nummer und der aufschrift „Wahl der Vertreter-
versammlung“ sowie der Rücksendeanschrift der 
Geschäftsstelle des Versorgungswerks.

Spätestens sieben Tage vor Beginn der Wahlzeit 
versendet der Wahlvorstand die Stimmunterla-
gen an jeden im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten und weist dabei auf die 
Wahlzeit hin. Die Wähler können ihre Stimme auch 
vor Beginn der Wahlzeit abgeben.

7.2. Die anzahl der Stimmen je Wahlberechtigtem 
entspricht höchstens der anzahl der zu wählenden 
Mitglieder für den Zuständigkeitsbereich seiner ar-
chitektenkammer.

Der Wahlberechtigte gibt seine Stimme in der Wei-
se ab, dass er auf dem Stimmzettel den Namen des-
jenigen Bewerbers, dem er seine Stimme geben will, 
durch ankreuzen an der dafür vorgesehenen Stel-
le kennzeichnet, den Stimmzettel in dem Wahlum-
schlag (Stimmzettelumschlag) und den Wahlum-
schlag in dem Rücksendeumschlag verschließt.

7.3. Die Stimme ist fristgerecht abgegeben, wenn der 
in dem Rücksendeumschlag verschlossene Wahlum-
schlag (Stimmzettelumschlag) spätestens um 17:00 
Uhr am letzten Tag der Wahlzeit in der Geschäfts-
stelle des Versorgungswerkes eingegangen ist.

8. Ermittlung des Wahlergebnisses der Briefwahl

8.1. Die vom Wahlvorstand beauftragten Wahlhel-
fer versehen die in der Geschäftsstelle des Versor-
gungswerks eingehenden Rücksendeumschläge 
mit einem eingangsstempel und bündeln diese täg-
lich. In einer eingangsliste wird täglich die Zahl der 
eingegangenen Briefe eingetragen. Die eingangs-
liste wird anlage zum Wahlprotokoll.

8.2. Unverzüglich nach ablauf der Wahlzeit ermit-
telt der Wahlvorstand die Zahl der eingegangenen 
Rücksendeumschläge und stellt die Wahlberechti-
gung der absender fest, indem er die Wahlnum-
mern der Rücksendeumschläge mit den Nummern 
des Wählerverzeichnisses für jeden Kammerbereich 
gesondert vergleicht und dort abhakt. anschließend 
werden die Rücksendeumschläge geöffnet, die 
Wahlumschläge entnommen, in einer Wahlurne pro 
Kammer gemischt und erst danach geöffnet.

8.3. Die verspätet eingegangenen Rücksendeum-
schläge sind mit einem auf dem Umschlag ange-
brachten Vermerk über den Zeitpunkt ihres ein-
gangs ungeöffnet zu den Wahlunterlagen zu neh-
men. Sie gelten als nicht abgegebene Stimmen.

8.4. Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültig-
keit der rechtzeitig eingegangenen Stimmzettel. Un-
gültig sind Stimmzettel, wenn

a) ein Nichtberechtigter die Stimme abgegeben 
hat,

b) die Stimme nicht in einem verschlossenen 
Wahlumschlag gelegen hat, wobei ein nicht fest 
verklebter oder nur eingeschobener Wahlum-
schlag als verschlossen gilt,

c) sie mehr als die zulässige anzahl der Wahlkreu-
ze enthalten,

d) der Wahlumschlag mehr als einen Stimmzet-
tel enthält,

e) sie zerrissen oder stark beschädigt sind,

f) sie den Willen des Wählers nicht eindeutig er-
kennen lassen oder

g) sonstige schwere Verstöße gegen die Wahl-
ordnung ersichtlich sind.

8.5. Die Beschlüsse des Wahlvorstandes über die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit abgegebener Stimmen 
und über Beanstandungen bei der ermittlung des 
Wahlergebnisses sind im Wahlprotokoll zu vermer-
ken und mit einer kurzen Begründung zu versehen.

8.6. Nach Prüfung der Gültigkeit der Stimmzettel 
werden die auf jeden Wahlvorschlag entfallenden 
Stimmen gezählt. Sodann stellt der Wahlvorstand 

das Wahlergebnis für jeden Kammerbereich geson-
dert fest.

8.7. Gewählt sind diejenigen Bewerber und Nachfol-
gekandidaten, die die meisten Stimmen auf sich ver-
einigen. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet über 
die Zuteilung des letzten Sitzes das vom Vorsitzen-
den des Wahlvorstandes zu ziehende Los. Scheidet 
ein Mitglied aus der Vertreterversammlung aus, so 
rückt das Nachfolgemitglied mit der höchsten Stim-
menzahl aus dem Kammerbereich des scheiden-
den Mitglieds auf. Steht aus dem betroffenen Kam-
merbereich kein Nachfolgemitglied mehr zur Ver-
fügung, ist in dem jeweiligen Kammerbereich neu 
zu wählen.

8a. Wahlablauf und Ermittlung des Wahlergeb-
nisses der Online-Wahl

8a. 1. Stimmabgabe in elektronischer Form

(1) Eine Stimmabgabe in elektronischer Form (On-
line-Wahl) ist zulässig, wenn der Wahlvorstand dies 
entsprechend der Festlegung des Verwaltungsaus-
schusses auch zum Gegenstand der Bekanntma-
chung macht. Es gelten die nachstehenden Grund-
sätze.

(2) Jeder Teilnehmer kann seine Stimme in elektro-
nischer Form unter der in der Bekanntmachung ver-
öffentlichten Internetadresse, abgeben. Hierzu wer-
den allen Teilnehmern die erforderlichen Wahlun-
terlagen zur Verfügung gestellt. Die für die 
Online-Wahl erforderlichen Daten sind den wahl-
berechtigten Teilnehmern postalisch oder über ein 
beim Versorgungswerk eingerichtetes Mitglieder-
portal zu übermitteln. 

(3) Die an die Teilnehmer für die Online-Wahl über-
mittelten Daten bestehen aus Angaben zur Durch-
führung der Wahl, den Zugangsdaten sowie Infor-
mationen zur Nutzung des Online-Wahlportals. Bei 
kombinierter Online-Briefwahl erfolgt zudem der 
Hinweis, dass jeder Teilnehmer seine Stimmen nur 
einmal, also entweder in elektronischer Form oder 
durch Briefwahl abgegeben kann. Wahlumschläge 
von Teilnehmern, die zum Zeitpunkt der Auszäh-
lung bereits online gewählt haben, werden unge-
öffnet vernichtet. Der Wahlberechtigte hat dafür 
Sorge zu tragen, vertraulich mit seinen Zugangsda-
ten umzugehen.

(4) Die Stimmabgabe erfolgt in elektronischer 
Form. Die Authentifizierung des Wahlberechtig-
ten erfolgt durch die im Wahlschreiben genann-
ten Zugangsdaten im Wahlsystem. Der elektro-
nische Stimmzettel ist entsprechend der im Wahl-
schreiben enthaltenen Anleitung elektronisch 
auszufüllen und abzusenden. Die Wahlberechtig-
ten müssen bis zur endgültigen Stimmabgabe die 
Möglichkeit haben, ihre Eingabe zu korrigieren oder 
die Wahl abzubrechen.
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(5) Ein Absenden der Stimme ist erst auf der Grund-
lage einer elektronischen Bestätigung durch den 
Wähler zu ermöglichen. Die verbindliche Stimmab-
gabe muss für den Wähler am Bildschirm erkenn-
bar sein. Mit dem Hinweis über die erfolgreiche Stim-
mabgabe gilt diese als vollzogen. Auf dem Bild-
schirm muss der Stimmzettel nach Absenden der 
Stimmeingabe unverzüglich ausgeblendet werden. 
Das verwendete elektronische Wahlsystem darf die 
Möglichkeit für einen Papierausdruck der abgege-
benen Stimme nach der endgültigen Stimmabga-
be nicht zulassen.

(6) Der Wähler ist von den bestehenden Sicherheits-
maßnahmen, insbesondere

- dass die Wahlentscheidung nicht gegenüber an-
deren offenbart oder nachgewiesen werden kann,

- dass eine eindeutige und zuverlässige Identifika-
tion und Authentisierung nur für das jeweilige Mit-
glied ohne Kenntnisnahme gegenüber anderen si-
chergestellt ist,

- dass nur registrierte Mitglieder eine Stimme ab-
geben können,

- dass Stimmdatensätze bei der Übertragung nicht 
verändert oder gelöscht werden können und

- dass die Berechnung von Zwischenergebnissen 
ausgeschlossen ist 

in Kenntnis zu setzen und hat vor Abgabe seiner 
Stimme die Kenntnisnahme der Sicherheitshinwei-
se in verbindlicher Form zu bestätigen.

(7) Die Stimmabgabe wird bis zum Ende der Wahl 
zugriffssicher gespeichert.

(8) Jedes Mitglied darf sein Wahlrecht nur einmal 
und nur persönlich ausüben. Soweit eine Stimmab-
gabe in verschiedenen Formen möglich ist, zählt 
bei mehrfach abgegebener Stimme nur die elekt-
ronische Stimmabgabe. Das Ergebnis der elektro-
nischen Wahl wird durch die Auszählung der schrift-
lich abgegebenen Stimmen ergänzt. Näheres ist in 
Ziff. 8a.2. vermerkt.

8a.2. Durchführung der Wahl bei einer kombinier-
ten Online-Briefwahl

(1) Jeder Wahlberechtigte kann von der Möglich-
keit der Briefwahl Gebrauch machen. Dafür erhal-
ten alle Wahlberechtigten die Wahlunterlagen ge-
mäß Ziff. 7.1.

(2) Die Stimmabgabe der Briefwahl ist in Ziff. 7.2. 
und Ziff. 7.3. geregelt.

(3) Unmittelbar nach Beendigung der Wahl öffnet 
der Wahlvorstand oder dessen Beauftragter in An-
wesenheit eines Zeugen die bis zu diesem Zeitpunkt 
eingegangenen Wahlbriefe und entnimmt die 
Stimmzettelumschläge sowie die Wahlscheine und 
gleicht diese mit dem Wählerverzeichnis der elek-

tronischen Wahl ab. Bei bereits erfolgter elektroni-
scher Stimmabgabe, wird der zugehörige Stimm-
zettelumschlag ungeöffnet zu den Wahlunterlagen 
genommen. Bei nicht erfolgter elektronischer Stim-
mabgabe, wird der Stimmzettelumschlag in die 
Wahlurne gelegt.

(4) Die Auszählung der Briefwahlstimmen ist in den 
Ziffern 8.2. bis 8.6. geregelt.

8a.3. Technische Anforderungen an die elektroni-
sche Wahl

(1) Elektronische Wahlen dürfen nur dann durchge-
führt werden, wenn das verwendete elektronische 
Wahlsystem aktuellen technischen Standards ent-
spricht und nachweislich die geltenden Wahlgrund-
sätze (frei, gleich, geheim, allgemein, unmittelbar) 
einhält. Das System muss die in den nachfolgenden 
Absätzen aufgeführten technischen Spezifikatio-
nen besitzen. Die Erfüllung der technischen Anfor-
derungen ist durch geeignete Unterlagen nachzu-
weisen.

(2) Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses müssen 
Techniken eingesetzt werden, die zu einer nachhal-
tigen Anonymisierung im Stimmabgabeprozess 
führen und die abgegebenen Stimmen von perso-
nenbezogenen Daten getrennt speichern. Es darf 
keine Protokollierung oder Speicherung der Anmel-
dung am Wahlsystem, der abgegebenen Stimmen, 
der IP-Adressen sowie personenbezogener Daten 
erfolgen. 

(3) Die Server müssen in einem Land der Europäi-
schen Union betrieben werden.

(4) Die Wahlserver müssen vor Angriffen aus dem 
Netz geschützt sein, insbesondere dürfen nur au-
torisierte Zugriffe zugelassen werden. Autorisierte 
Zugriffe sind insbesondere die Überprüfung der 
Stimmberechtigung, die Speicherung der Stimmab-
gabe zugelassener Wähler, die Registrierung der 
Stimmabgabe und die Überprüfung auf mehrfa-
cher Ausübung des Stimmrechtes (Wahldaten). 

(5) Es ist durch geeignete technische Maßnahmen 
zu gewährleisten, dass im Falle des Ausfalles oder 
der Störung eines Servers oder eines Serverberei-
ches keine Stimmen unwiederbringlich verloren ge-
hen können. Ist den Wahlberechtigten die elektro-
nische Stimmabgabe während des Wahlzeitraums 
aus vom Versorgungswerk zu vertretenden techni-
schen Gründen unmöglich, kann der Wahlzeitraum 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Wahlvorstandes verlängert werden. Die Verlänge-
rung muss allgemein bekannt gegeben werden. 

(6) Die Speicherung der Stimmabgabe in der elek-
tronischen Wahlurne muss anonymisiert und so er-
folgen, dass die Reihenfolge des Stimmeingangs 
nicht nachvollzogen werden kann. Der Wahlvor-
stand kann lediglich überprüfen, ob ein Wähler elek-

tronisch gewählt hat, um eine doppelte Stimmab-
gabe auszuschließen. Es muss ferner ausgeschlos-
sen sein, dass das elektronische Wahlsystem die 
Stimmen der Wählenden auf dem hierfür verwen-
deten Computer speichert. Zudem muss gewähr-
leistet sein, dass unbemerkte Veränderungen der 
Stimmabgabe durch Dritte ausgeschlossen sind. 

(7) Die Datenübermittlung muss verschlüsselt er-
folgen, um unbemerkte Veränderungen der Wahl-
daten zu verhindern. Bei der Übertragung und Ver-
arbeitung der Wahldaten ist zu gewährleisten, dass 
bei der Registrierung der Stimmabgabe im Wäh-
lerverzeichnis kein Zugriff auf den Inhalt der Stim-
mabgabe möglich ist.

9. Wahlprotokoll

9.1. Die ermittlung und Feststellung des Wahlergeb-
nisses ist vom Vorsitzenden des Wahlvorstandes in 
einem Wahlprotokoll festzuhalten, dass von den Mit-
gliedern des Wahlvorstandes zu unterschreiben ist.

9.2. Das Wahlprotokoll enthält

a) die Namen der Mitglieder des Wahlvorstandes 
und der mitwirkenden Wahlhelfer,

b) die Beschlüsse des Wahlvorstandes,

c) die Zahl der Wahlberechtigten und Wähler je 
Kammerbereich,

d) die Zahl der gültigen und ungültigen Stimm-
zettel,

e) die jedem Wahlvorschlag zugefallenen Stimm-
zahlen und

f) die Namen der gewählten Mitglieder und Nach-
folgemitglieder der Vertreterversammlung.

10. Dritte Wahlbekanntmachung

10.1. Der Wahlvorstand veröffentlicht unter angabe 
seiner anschrift das Wahlergebnis unbeschadet der 
annahme oder ablehnung der Wahl durch die Ge-
wählten als Dritte Wahlbekanntmachung. er kann 
dabei offensichtliche Unrichtigkeiten berichtigen.

10.2. Der Wahlvorstand benachrichtigt die Gewähl-
ten schriftlich und fordert sie auf, binnen zehn Ta-
gen nach erhalt der aufforderung schriftlich zu er-
klären, ob sie die Wahl annehmen. er hat darauf hin-
zuweisen, dass

a) die Wahl als angenommen gilt, wenn innerhalb 
der Frist keine erklärung eingeht,

b) eine erklärung unter Vorbehalt als ablehnung gilt 
und

c) eine ablehnung nicht widerrufen werden kann.

10.3. Lehnt ein Bewerber die Wahl ab oder gilt sei-
ne erklärung als ablehnung, so rückt das Nachfol-
gemitglied mit der höchsten Stimmenzahl aus dem 
Kammerbereich des ablehnenden Bewerbers auf. 
Ziff. 8.7. ist entsprechend anzuwenden.
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Fortbildungsangebot der akademie der aK Sachsen
(Stand 15.12.2020)  In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen führt die Akademie der Architektenkammer Sachsen zunächst bis zum 28.02.2021 
keine Fortbildungen als Präsenzveranstaltungen durch. Fortbildungsveranstaltungen der Akademie werden bis dahin ausschließlich als Online- 
Formate angeboten. Bitte informieren Sie sich immer aktuell auf unserer Internetseite.

10.4. Der Wahlvorstand fordert alle zur Wahl zum 
Verwaltungsausschuss zugelassenen Bewerber 
schriftlich auf, sich binnen zehn Tagen nach er-
halt der aufforderung schriftlich zu erklären, ob 
sie für die Wahl kandidieren möchten. 

11. Wahlanfechtung

11.1. Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl in sei-
nem Kammerbereich binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses in der Dritten 
Wahlbekanntmachung beim Wahlvorstand schrift-
lich anfechten. Die Frist beginnt mit dem dritten 
Tag nach der Veröffentlichung im DaB.

11.2. Die Wahlanfechtung hat keine aufschieben-
de Wirkung.

11.3. Die Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt 
werden, dass gegen wesentliche Vorschriften über 
das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahl-
verfahren verstoßen worden und eine Berichti-
gung unterblieben ist und die Möglichkeit besteht, 

dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beein-
flusst wurde.

11.4. Über die Wahlanfechtung entscheidet der 
Wahlvorstand. Die Wahl wird wiederholt, soweit 
sie für ungültig erklärt wird.

11.5. Die rechtsmittelfähige entscheidung des Wahl-
vorstandes ist dem anfechtenden und demjeni-
gen, dessen Wahl für ungültig erklärt worden ist, 
mittels Postzustellungsurkunde zuzustellen.

12. Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die anonymisierten Daten der online-Wahl und 
die Briefwahlunterlagen sind nach abschluss der 
Wahl bis zur Beendigung der nächsten Wahl zur 
Vertreterversammlung unter Verschluss in der 
Geschäftsstelle des Versorgungswerkes aufzube-
wahren, wobei die Wahlvorschläge und die Stimm-
zettel zu versiegeln sind.

Die nach Ziff. 4.2. übergebenen Wählerverzeich-
nisse sind nach dem ende der auslegungsfrist bis 

zur Beendigung der nächsten Wahl zur Vertreter-
versammlung unter Verschluss in den Geschäfts-
stellen der architektenkammern Sachsen, Thü-
ringen, Sachsen-anhalt und Mecklenburg-Vor-
pommern aufzubewahren.

Die anfertigung von Fotokopien der Wählerver-
zeichnisse ist nicht gestattet.

13. Inkrafttreten

Die vorstehende Wahlordnung wird hiermit aus-
gefertigt und im Deutschen architektenblatt ver-
kündet. Sie tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung in Kraft.

Auf der Homepage des Versorgungs-
werkes www.vwaks.de finden Sie unter 
dem Menüpunkt „Rechtliche Grundlagen“ 
auch die Wahlordnung mit allen Änderun-
gen als vollständiges Leseexemplar.

Die energieeffizienzanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GeG) 
an alt- und Neubauten

WEBSEMINAR
Termin: Donnerstag, 21. Januar 2021, 14:00–18:00 Uhr 
Referent: Dr.-Ing. Ronald Franke, Freier Architekt, Dresden,  
Vorsitzender Fortbildungsausschuss und Leiter AK Energie- 
effizienz und Nachhaltigkeit AKS

Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Green deal, Dekarbonisierung – Schlag-
worte, die bereits jetzt das Planen und Bauen prägen. Das Seminar 
gibt  einen Überblick über gesetzlichen Anforderungen des GEG an die 
Energieeffizienz von Alt- und Neubauten. Aufgezeigt werden die Kon-
sequenzen für die planerische Arbeit und für die praktische Umsetzung.

Vorgestellt werden die das GEG flankierenden Förderprogramme der 
KFW und des BAFA. Die Fortbildung wird für die Energieeffizienz- 
Expertenliste für Förderprogramme des Bundes angerechnet.

Das Webseminar wird über die Software „GoToWebinar“ (Windows/
Mac) durchgeführt. Rechtzeitig vor dem Webseminar erhalten Sie den 
Link zur Registrierung sowie weitere Informationen an die bei der An-
meldung angegebene E-Mail-Adresse. Technische Voraussetzung für 
die Teilnahme am Webseminar ist ein Endgerät (PC, Laptop, Tablet o.a.) 
mit stabiler Internetverbindung, aktuellem Webbrowser, Lautsprechern 
oder Kopfhörern (idealerweise Headset).

Visualisierung im entwurfsprozess  
– eine praktische Systematik von analog bis digital
WEBSEMINAR
Termin: Mittwoch, 24. Februar 2021, 9:00– 17:00 Uhr
Referent: Dipl.-Ing. Mario Zander, Kommunikations- und  
Visualisierungstrainer

Die Möglichkeiten beim Entwerfen und Visualisieren scheinen unbe-
grenzt – ja, technisch scheint heute fast alles möglich. Aber was ist 

wirklich sinnvoll beim Anfertigen perspektivischer Bilder? Welches 
Werkzeug bzw. Tool, welcher Herstellungsprozess, Workflow oder  
Arbeitsschritt ist für welchen Zweck tatsächlich geeignet? Womit lässt 
sich prinzipiell welches Ergebnis erzielen? Welcher Arbeitsaufwand  
ist damit jeweils verbunden, und welche Konsequenzen hat dieser in 
der Gesamtkoordination?
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